
Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 116a GO NRW Auswertung
zur Aufstellung eines NKF-Gesamtabschlusses

Name der Kommune Jahr der Befreiung

Stadt Troisdorf 2022

Berechnung 2022 2021 Auswertung

Bilanzsumme der Kommune 650.763.773,97 € 620.203.128,20 €
+ + + Das Kriterium ist erfüllt.

n 1

=   < 1.500.000.000,01 € ? = 1.085.668.162,04 € = 1.035.804.326,63 €

Berechnung 2022 2021 Auswertung

n

Das Kriterium ist nicht erfüllt.
/ / / 0

Ordentliche Erträge der Kommune 252.372.706,60 € 237.706.577,79 €
=   < 50,00 % ? = 201,41 % = 92,05 %

Berechnung 2022 2021 Auswertung

n

Das Kriterium ist nicht erfüllt.
/ / / 0

Bilanzsumme der Kommune 650.763.773,97 € 620.203.128,20 €
=   < 50,00 % ? = 66,83 % = 67,01 %

1

Seite 2/2: Auswertung

Ein Gesamtabschluss ist aufzustellen.

Kriterien 1 bis 3

Gesamtauswertung
Nach § 116a GO NRW müssen mindestens zwei der obigen drei Kriterien erfüllt sein, 
damit eine Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses in Betracht kommt.

Anteilige Bilanzsummen der 
verselbstständigten Aufgabenbereiche

434.904.388,07 € 415.601.198,43 €

Anteilige ordentliche Erträge der 
verselbstständigten Aufgabenbereiche

508.296.802,90 € 218.799.618,92 €

Kriterium 1 

Bilanzsumme

Kriterium 2

Anteil Erträge

Kriterium 3

Anteil Bilanzsumme
Nach § 116a Abs. 1 Nr. 3 GO NRW müssen die Bilanzsummen der vollkonsolidierungs-
pflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der 
Bilanzsumme der Kommune ausmachen.

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 2 GO NRW müssen die Erträge der vollkonsolidierungs-
pflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der 
ordentlichen Erträge der Kommune ausmachen.

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 1 GO NRW darf die Summe der Bilanzen der Kommune und 
der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO 
NRW nicht mehr als 1.500.000.000 Euro betragen.

Summe der Bilanzsummen der 
verselbstständigten Aufgabenbereiche

434.904.388,07 € 415.601.198,43 €


